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Art Estate GmbH & Co: Finanztest berichtet von krummen Geschäften mit der Kunst 
 
Riskant und undurchsichtig ist das Beteiligungsangebot für den Kunstfonds der Hamburger Art 
Estate GmbH & Co I. Fonds KG. Anleger sollten kein Geld in den 7,4 Millionen Euro schweren 
Fonds stecken, der in 25 Bilder namhafter Künstler wie Andy Warhol und Georg Baselitz investiert. 
 
Beteiligen können sich Kunden schon ab 2 500 Euro, die auch in Raten gezahlt werden dürfen. Bis 
zum Ende der Beteiligungszeit am 31. Dezember 2021 wird ihnen für das Kunstportfolio jährlich 10 
Prozent Wertsteigerung in Aussicht gestellt. Fallen die Kunstwerke aber im Wert, verlieren die An-
leger Geld. Sie sind als Mitunternehmer auch am Verlust der Gesellschaft beteiligt. 
 
Gegen eine Beteiligung sprechen neben den Risiken des Kunstmarkts unklare Angaben im Pros-
pekt. So sind die einmaligen Kosten der Anlage mit 13,8 Prozent angegeben. Daneben gibt es 
aber noch eine Liquiditätsreserve. Sie beträgt 15,65 Prozent oder knapp 1,2 Millionen Euro der 
Gesamtinvestitionssumme von 7,4 Millionen Euro. Wer den Prospekt weiterliest, erfährt, dass die 
Reserve als Rücklage für laufende Kosten in den Folgejahren, zum Beispiel für die Versicherung 
und Aufbewahrung der Kunstwerke dient. 
 
Die Kunst, mit der Kunst Geld zu machen, beherrscht vor allem Tarik Ersin Yoleri, Kunstfreund und 
Vorstand der EECH-Group AG, die mit der Fondsanbieterin, der Art Estate Funds GmbH, verbun-
den ist. So wurden die Bilder von Gerhard Richter, Georg Baselitz, Andy Warhol und anderen zu-
nächst innerhalb der Unternehmensgruppe mit beträchtlichen Zwischenhandelsgewinnen weiter-
verkauft. Zuletzt verkaufte die Anbieterin Art Estate Funds die Bilder, die sie selbst für 5,1 Millionen 
Euro eingekauft hatte, für 5,55 Millionen Euro an den Kunstfonds weiter. 
 
Fragen dazu beantwortete die Pressestelle des Unternehmens nicht. 
 
FINANZtest setzt den riskanten Kunstfonds auf die Warnliste. Dort stehen bereits Angebote von 
zwei weiteren EECH-Firmen. 
 
Quelle: Finanztest, Online, Ausgabe 07/2007 

01. Juli 2007 (HG) 
 

Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden sie „hier“  
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European Energy Consult Holding AG (EECH): Finanztest berichtet von Angebot an Anleger 
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_e/EECH_Angebot_an_Anleger.shtml  
 
 

  Auf dem Seidenberg 5   D – 53721 Siegburg   www.rechtinfo.de  +  www.kapital-rechtinfo.de   Fon 02241 – 1733-0   Fax 02241 – 1733-44    eMail info@rechtinfo.de 
Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des Benutzers, wobei dieser für jegliche Art der 
(Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für Nutzer 
anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der Verwen-
dung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben oder 
Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind jedoch 
mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.  
Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche 
Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fristen prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und 
Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht 
aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein. 
 
 

http://www.stiftung-warentest.de/online/geldanlage_banken/infodok/1131965/1131965.html
http://www.kapital-rechtinfo.de/kapital-rechtinfo/archiv/texte_e/EECH_Angebot_an_Anleger.shtml

